
7. die Vergabe von Städtebaufördermit- 
teln einschließlich des städtischen 
Anteils bis 150.000,- Euro, 

6. die Ausführung von Bauvorhaben - 
Hoch-, Tief- und Gartenbau - bei 
Gesamtkosten von bis zu 
einschließlich 150.000,- Euro (Baube- 
schluss), 

5. die Vergabe von Bauleistungen (VOB) 
und Nachträgen bis 150.000,- Euro, 
die Vergabe von Lieferungen und 
Leistungen (VOL) bis 40.000,- Euro 
und die Vergabe von Leistungen nach 
der HOAI bis 100.000,- Euro sowie 
von sonstigen Leistungen analog der 
VOF bis 15.000,- Euro, 

4. den Abschluss befristeter Miet-, Pacht- 
oder sonstiger Nutzungsverträge, 
deren Entgelt ohne Nebenkosten für 
die Gesamtlaufzeit 250.000,- Euro 
nicht übersteigt, 

3. Rechtsgeschäfte im Sinne des § 45 
Abs. 2 Nr. 7 KVG LSA, deren 
Vermögenswert 250.000, 100.000,· 
Euro nicht übersteigt, 

2. Rechtsgeschäfte im Sinne des § 45 
Abs. 2 Nr. 10 und 16 KVG LSA, deren 
Vermögenswert 50.000,- Euro nicht 
übersteigt, 

1. die Bewilligung von über- und außer- 
planmäßigen Aufwendungen und Aus- 
zahlungen und Verpflichtungser- 
mächtigungen bis 100.000,- Euro 
Mehrausgabe je Einzelansatz, 
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